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Feuerwehr Saig 
Kommandant Michael Birkenberger 
abt.saig@feuerwehr-lenzkirch.de   0160 1021057 
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Gemeindeförsterin Lenzkirch Saskia Kiefer 0761  2187-5147   
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Sa., So. und Feiertage 8 - 23 Uhr
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FÜREINANDER MITEINANDER E.V. 
Nachbarschaftshilfe für die Gesamtgemeinde Lenzkirch 9649696 (AB) 

FAMILIENWERK SÖLDEN E.V. - ehemals Dorfhelferinnenstation 
Stefanie Di Mauro 07651  9722338 
stefanie.dimauro@familienwerk-soelden.de 0176  17612563  
www.familienwerk-soelden.de

SOZIALSTATION HOCHSCHWARZWALD  
Leitung: Felix Vogelbacher 07651  1464

INTEGRATIONSFACHDIENST, Beratungsstelle für schwerbehinderte, 
psychisch erkrankte und hörbehinderte ArbeitnehmerInnen und deren 
Arbeitgeber info@freiburg@ifd.3in.de, www.ifd-be.de 0711  250832800

PFLEGESTÜTZPUNKT BREISGAU- HOCHSCHWARZWALD 
79822 Titisee- Neustadt, Wilhelm- Stahl- Straße 13 (gegenüber der AOK) 
Wendelin Schuler 0761 2187-2977 
wendelin.schuler@lkbh.de 
Vertretung: Tamara Schwarzwälder 0761 2187-2979 
tamara.schwarzwaelder@lkbh.de 
Beratungs- und Anlaufstelle zu allen Themen rund um die Pflege für alle Bür-
ger im Landkreis. Die Beratungen im Vor- und Umfeld von Pflege erfolgen 
unabhängig, individuell und kostenfrei unter Wahrung der Schweigepflicht..

LEBENSHILFE SÜDSCHWARZWALD E. V. 07651  936260

DIAKONISCHES WERK BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD 
www.onlineberatung-diakonie-baden.de 07651  9399-0

FACHSTELLE SUCHT, BWLV 
fs-freiburg@bw-lv.de 07651  2422

BLINDEN- UND SEHBEHINDERTENVEREIN SÜDBADEN E. V.  
info@bsvsb.org, www.bsvsb.org 0761  36122

SOZIALES 
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Gemeinde Lenzkirch 
Öffentliche Bekanntmachung

2. Bebauungsplanänderung mit örtlichen Bauvorschriften 
„Steig“ 
• Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
• Billigung des Vorentwurfs und frühzeitige Beteiligung der 

Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
 
a)  Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
 Der Gemeinderat der Gemeinde Lenzkirch hat am 14.11.2024 
in öffentlicher Sitzung den Aufstellungsbeschluss zur 2. Be-
bauungsplanänderung mit örtlichen Bauvorschriften „Steig“ 
gefasst. Die Änderung des Bebauungsplanes erfolgt im Regel-
verfahren. Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
 Das Plangebiet liegt im Ortsteil Saig im Nordwesten der Ge-
meinde. Die Fläche wird im Westen durch die Straße „Steig“ 
begrenzt, im Norden befindet sich weitere Wohnnutzung und 
im Osten und Süden grenzen landwirtschaftliche Nutzungen 
an.
 Die Abgrenzung des Geltungsbereichs umfasst Teile des Flur-
stücks Nr. 270/5 im Gewann „Auf dem Esel“ und hat eine Flä-
chengröße von 675m².
 

 
Geltungsbereich der 2. Bebauungsplanänderung
 mit örtlichen Bauvorschriften „Steig “ (ohne Maßstab)
 
Ziel und Zweck der Planung ist die Schaffung der bauplanungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung von Wohn-
raum am Siedlungsrand.

b) Billigung des Vorentwurfs und frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
Der Gemeinderat der Gemeinde Lenzkirch hat am 14.11.2024 
in öffentlicher Sitzung den Vorentwurf zur 2. Bebauungs-
planänderung mit örtlichen Bauvorschriften „Steig“ gebilligt 
und die Verwaltung beauftragt, die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes entspricht dem 
unter Punkt „a) Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB“ ge-
nannten.

Die Öffentlichkeit wird hiermit am Verfahren zur 2. Bebau-
ungsplanänderung mit örtlichen Bauvorschriften „Steig“ 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in Form einer öffentlichen Auslegung 
sowie der Veröffentlichung im Internet beteiligt.
Die Planunterlagen in der Fassung für die frühzeitige Beteili-
gung werden in der Zeit vom
 

29.11.2024 bis 10.01.2025
 

auf der Homepage der Gemeinde Lenzkirch (Link) sowie über 
das zentrale Internetportal des Landes https://www.uvp-ver-
bund.de/ abrufbar sein.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Unterlagen im Rathaus 
der Gemeinde Lenzkirch (Zimmer 19) zu den üblichen Öff-
nungszeiten oder nach Terminvereinbarung einzusehen.

Dienststunden sind: Montag – Freitag 8.00 – 12.00 Uhr und zu-
sätzlich Dienstag und Donnerstag 14.00 – 17.00 Uhr.

Der Vorentwurf zur 2. Bebauungsplanänderung mit örtlichen 
Bauvorschriften „Steig“ umfasst:
• Zeichnerischer Teil 
• Textteil, bestehend aus planungsrechtlichen Festsetzungen, 

örtlichen Bauvorschriften und Hinweisen
• Begründung inkl. Umweltbericht 

Jeweils in der Fassung vom 18.10.2024
• Artenschutzrechtliche Vorprüfung (ASVP)
• Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) 

Jeweils in der Fassung vom 07.02.2024
 
Während der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen 
gegenüber der Gemeinde Lenzkirch elektronisch, bei Bedarf 
aber auch auf anderen Wegen, abgegeben werden.
Die Kontaktdaten lauten:
Bhm Planungsgesellschaft
z. H. Madeleine Kirstein
Habsburgerstr. 116
97104 Freiburg im Breisgau
E-Mail: kirstein@bhmp.de
 
Mündliche Vorsprache / zur Niederschrift zu den Öffnungszei-
ten oder nach Terminvereinbarung:
Frau Hädrich
Fachbereich Bauamt
Kirchplatz 1
79853 Lenzkirch
Tel. 07653/684-28
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchst. e (DSGVO) i. V. mit § 3 
BauGB und dem Landesdatenschutzgesetz (LDSG). Da das 
Ergebnis der Behandlung der Anregungen mitgeteilt wird, ist 
die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. Sofern 
Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, 
erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt 
„Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplan-
verfahren“ das ebenfalls in das Internet eingestellt ist.
 
Gemäß § 4a Abs. 6 BauGB können nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bau-
leitplan unberücksichtigt bleiben.
 
Gemeinde Lenzkirch, den 15.11.2024 
        
 gez.
Andreas Graf
Bürgermeister
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Deklaratorische Bekanntmachung: 
Satzung der Gemeinde Lenzkirch zur  
Erhebung einer Zweitwohnungssteuer  
(Zweitwohnungssteuersatzung)
Die Satzung wird aufgrund einer Änderung des Hinweises zur 
Geltendmachung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg erneut bekannt 
gemacht. Der aktuelle Hinweistext ist dieser Bekanntmachung 
beigefügt.

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) i. V. mit den §§ 2, 8 Abs. 2 Nr. 2 und 9 Abs. 4 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Lenzkirch am 24.10.2024 
folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Steuererhebung

Die Gemeinde Lenzkirch erhebt eine Zweitwohnungssteuer 
für das Innehaben einer Zweitwohnung im Gemeindegebiet 
Lenzkirch.

§ 2
Steuerschuldner

1)   Steuerschuldner ist, wer im Gemeindegebiet für einen 
nicht nur vorübergehenden Zeitraum eine Zweitwohnung 
innehat.

2)   Eine Zweitwohnung ist jede Wohnung, die jemand außer-
halb des Grundstücks seiner Hauptwohnung zu Zwecken 
des persönlichen Lebensbedarfs innehat, insbesondere zu 
Erholungs-, Berufs- und Ausbildungszwecken.

3)   Sind mehrere Personen gemeinschaftlich Inhaber einer 
Zweitwohnung, sind sie Gesamtschuldner.

4)   Hauptwohnung ist diejenige von mehreren im In- oder Aus-
land gelegenen Wohnungen eines Einwohners, die er vor-
wiegend benutzt. Hauptwohnung eines verheirateten oder 
in einer eingetragenen Partnerschaft lebenden Einwoh-
ners, der nicht dauernd getrennt lebt, ist die vorwiegend 
benutzte Wohnung. In Zweifelsfällen ist die vorwiegend 
benutzte Wohnung dort, wo der Schwerpunkt der Lebens-
beziehungen  des Einwohners liegt.

5)   Die Zweitwohnungssteuer wird nicht erhoben für das Inne-
haben einer ausschließlich aus beruflichen Gründen vorge-
haltenen Wohnung eines nicht dauernd getrenntlebenden 
verheirateten oder in einer eingetragenen Partnerschaft 
lebenden Einwohners, der seiner Arbeit nicht von der ge-
meinsamen Wohnung aus nachgehen kann.

§ 3
Steuermaßstab

1)   Die Steuer wird nach dem jährlichen Mietaufwand berech-
net.

2)   Der jährliche Mietaufwand ist das Gesamtentgelt, das 
der Steuerschuldner für die Benutzung der Wohnung auf 
Grund vertraglicher Vereinbarungen nach dem Stand im 
Zeitpunkt der Entstehung der Steuerschuld für ein Jahr zu 
entrichten hat (Jahresnettokaltmiete).

3)   Wenn nur eine Bruttokaltmiete (einschließlich Nebenkos-
ten, ohne Heizkosten) vereinbart wurde, gilt als Nettokalt-
miete die um einen Abzug von 10 v. H. verminderte Brutto-
kaltmiete. Wenn nur eine Bruttowarmmiete (einschließlich 
Nebenkosten und Heizkosten) vereinbart wurde, gilt als 
Nettokaltmiete die um einen Abzug von 20 v. H. verminder-
te Bruttowarmmiete.

4)  Statt des Betrages nach Abs. 2 und 3 gilt als jährlicher Mie-
taufwand die übliche Miete für solche Wohnungen, die 
eigengenutzt, zu vorübergehendem Gebrauch oder unent-
geltlich überlassen sind. Die übliche Miete wird anhand der 
ortsüblichen Vergleichsmiete mit einem Mietspiegel fest-
gesetzt.

§ 4
Steuersatz

1)   Die Steuer beträgt jährlich 20 vom Hundert der Bemes-
sungsgrundlage (§ 3). Die Steuer ist auf volle Euro abzurun-
den.

2)  In den Fällen des § 5 Abs. 1 Satz 2 ermäßigt sich die Steuer 
auf den der Dauer der Steuerpflicht entsprechenden Teil-
betrag.

3)   Weist der Steuerschuldner zu Beginn des Veranlagungs-
zeitraumes nach, dass aufgrund vertraglicher Bindungen 
nur eine zeitlich begrenzte Eigennutzungsmöglichkeit be-
steht, beträgt die Steuerschuld bei einer tatsächlichen Ver-
fügbarkeit für den Inhaber der Zweitwohnung im Veranla-
gungszeitraum:

 -bis zu zwei Monaten: 25 v.H.
 -bis zu sechs Monaten: 50 v.H.
 -mehr als sechs Monate: 75 v.H.

§ 5
Entstehung und Fälligkeit der Steuerschuld

1)   Die Steuerschuld für ein Kalenderjahr entsteht am 1. Janu-
ar. Wird eine Wohnung erst nach dem 1. Januar bezogen, 
so entsteht die Steuerpflicht mit dem ersten Tag des auf 
diesen Zeitpunkt folgenden Monats. In dem Bescheid kann 
bestimmt werden, dass die Steuerfestsetzung auch für 
künftige Zeitabschnitte gilt, solange sich die Bemessungs-
grundlagen und der Steuerbetrag nicht ändern.

2)   Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in 
dem der Steuerschuldner die Zweitwohnung nicht mehr in-
nehat.

3)   Die Steuer wird einen Monat nach Bekanntgabe des Steu-
erbescheides fällig. Bis zur Bekanntgabe eines neuen Steu-
erbescheides ist die Steuer jeweils zum 1. März eines jeden 
Jahres fällig und ohne Aufforderung zu entrichten.

4)   In den Fällen des Abs. 2 ist die zu viel bezahlte Steuer auf 
Antrag zu erstatten.

§ 6
Anzeigepflichten

1)   Wer im Gemeindegebiet eine Zweitwohnung bezieht, hat 
der Gemeindeverwaltung dies innerhalb einer Woche nach 
dem Einzug anzuzeigen.

2)   Endet die Wohnungshaltung, so gilt die Vorschrift des Abs. 
1 entsprechend.

3)   Der Inhaber einer Zweitwohnung ist verpflichtet, die für 
die Höhe der Steuer maßgeblichen Veränderungen der Ge-
meinde unverzüglich anzuzeigen.

§ 7
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabga-
bengesetzes handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig den An-
zeigepflichten nach § 6 dieser Satzung nicht nachkommt.
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§ 8
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer 
vom 01.01.2021 außer Kraft.

Lenzkirch, den 25.10.2024

Andreas Graf, Bürgermeister

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim 
Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch in-
nerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind.

AKTUELLES AUS DEM RATHAUS

Schneeräumung und Winterdienst

 
Parkende Autos und Winterdienst
Die Gemeinde bemüht sich bei der Schneeräumung der Ge-
meindestraßen den Verkehrsfluss zu gewährleisten. Diese Ar-
beiten werden durch parkende Autos unnötig erschwert.
Auch wenn keine Parkverbotsschilder aufgestellt sind, ist das 
Parken am rechten Fahrbahnrand nur dann erlaubt, wenn die 
restliche Durchfahrtsbreite der Straße mindestens 3,05 m be-
trägt (§12 Abs. 3 Nr. 3 StVO).
Dies ist nicht nur hinsichtlich des Schneepflugs wichtig, son-
dern auch im Hinblick auf Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und 
Rettungskräfte sowie der Müllfahrzeuge.
Auch eng versetzt parkende Fahrzeuge können die Durch-
fahrtsmöglichkeiten stark behindern bzw. unmöglich machen!
 
Wegen der Schneeräumung und dem Winterdienst möchten 
wir noch auf folgende Dinge hinweisen:
• Vor allem ist im Winter immer wieder zu beobachten, dass 

Schnee und Eis von Anliegern auf die Straße geworfen wer-
den; dies ist grundsätzlich verboten (§315b StGB) und kann 
eine Verkehrsgefährdung darstellen und zu privaten Regres-
sansprüchen führen.

• Laut Urteil des Verwaltungsgerichtes Freiburg haben die Stra-
ßenanlieger im ortsüblichen Umfang das Ablagern von geräum-
tem oder gefrästem Schnee auf ihrem Grundstück zu dulden.

• Wo Dritte durch Dachlawinen gefährdet werden können 
(z.B. Fußgänger, Kraftfahrzeuge), hat der Hauseigentümer 
„Sicherungspflichten (Warnhinweise, Rückhaltevorrichtun-
gen) einzuhalten.

• Die durch Satzung geregelte Räum- und Streupflicht der An-
lieger, die alljährlich in ihren wesentlichen Bestandteilen be-
kannt gemacht wird, muss beachtet werden.

• Für die öffentlichen Straßen, die weniger verkehrswichtig 
sind, ist die „öffentliche“ Streupflicht nur eingeschränkt er-
forderlich.

 
Wir bitten um Beachtung!
Ihre Gemeindeverwaltung

Aktuelle Situation der Bauarbeiten  
Georg-Karg-Anlage und Schliechtstraße

Die Bauarbeiten Georg-Karg-Anlage sind fertig gestellt (Um-
verlegung Kanal und Verlegung Frischwasserleitung Ge-
org-Karg-Anlage).
 

Asphaltarbeiten Sanierung Schliechtstraße ist fertig gestellt, 
es müssen nur noch in den Seitenbereichen Abschlussarbeiten 
getätigt werden.

Bürgerbüro vormittags geschlossen
Wegen einer Fortbildung bleibt das Bürgerbüro am Diens-
tag, 03. Dezember 2024 vormittags geschlossen.
Am Nachmittag ist wie gewohnt von 14 - 17 Uhr geöffnet.
 
Ihre Gemeindeverwaltung Lenzkirch
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Euer Vereinseintrag auf unserer  
Gemeinde-Homepage

Liebe Vereine, 
damit wir Euch auf unserer Homepage aktuell und vollständig 
anzeigen können, überprüft bitte Eure Einträge auf Richtig-
keit unter www.lenzkirch.de - Bürgerservice - Suche: Ver-
einsname.
 
Der Vereinseintrag kann - sofern noch nicht geschehen - indivi-
duell mit Eurem Foto oder Logo ergänzt werden.
 
Bitte sendet uns mögliche Änderungen und/oder ein Bild in 
guter Qualität ("normales" Querformat ca. 4 : 3) per E-Mail an 
online@lenzkirch.de. Wir können nur Bilder veröffentlichen, 
bei denen die Urheber- und Persönlichkeitsrechte erfüllt sind. 
Wenn kein eigenes Bild vorliegt, wird automatisch das Bild der 
übergeordneten Kategorie angezeigt (Musik, Sport, Soziales, 
Narren, ...).
 
Ihre Gemeindeverwaltung Lenzkirch
Petra Pollak
Bürgerbüro + Datenpflege Homepage

Ihre Firmenpräsentation auf unserer  
Gemeinde-Homepage

Liebe Gewerbetreibende der Gemeinde Lenzkirch, 

damit wir Ihren Betrieb/Ihr Geschäft auf unserer Homepage 
aktuell und vollständig anzeigen können, überprüfen Sie bitte 
Ihren Eintrag auf Richtigkeit auf www.lenzkirch.de - Bürger-
service - Suche: Firmenname

Der Eintrag kann - sofern noch nicht geschehen - individuell mit 
Ihrem Foto oder Logo ergänzt werden. Sie aktivieren und aktu-
alisieren ihn selbst dort.
 
Wenn kein eigenes Bild vorliegt, wird automatisch das Bild 
der übergeordneten Kategorie angezeigt (Bau, Dienstleitung, 
Handel, ...).
 
Ihre Gemeindeverwaltung Lenzkirch
Petra Pollak
Bürgerbüro + Datenpflege Homepage

Nahwärme in Lenzkirch -  Die Bürger Energie Lenzkirch eG informiert
Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Lenzkirch, 
die Bürger Energie Lenzkirch eG freut sich, Ihnen an dieser Stelle und auf diesem Weg mitzuteilen, dass sich die Ausarbeitung 
einer wirtschaftlichen Machbarkeitsstudie für ein Nahwärmenetz in Lenzkirch im Zeitplan befindet. Der Gemeinderat hat 
die Studie beauftragt, die ersten Erarbeitungen des Planungsbüros wurden bereits im engen Kreis ausgetauscht. Der Ab-
schluss des Berichts wird voraussichtlich im ersten Quartal 2025 vorliegen.
 
Vielen Dank auch nochmal für Ihre Mitarbeit bei den Befragungen zu den Bedarfen, sofern sie angeschrieben wurden. Einige 
Bürgerinnen haben sich auch im Nachgang der öffentlichen Vorstellung der technischen Machbarkeit bei der Bürger Energie 
Lenzkirch gemeldet und Interesse an einem Anschluss bekundet.
 
Wenn sich bei Ihnen akuter Handlungsbedarf zeigt oder sich etwas geändert hat an der Situation seit der Befragung, so neh-
men Sie gerne Kontakt mit uns auf unter info@buergerenergie-lenzkirch.de
 
Herzlichen Dank auch an die Gemeinde Lenzkirch für die weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit im Rahmen dieses weg-
weisenden Projektes.
 
Ihre Bürger Energie Lenzkirch eG
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Lenzkirch als Teil der größten familienfreund-
lichen Ferienregion in Baden-Württemberg 
ausgezeichnet
Der Hochschwarzwald ist im Rahmen des Wettbewerbs „fami-
lien-ferien in Baden-Württemberg“ zum sechsten Mal in Folge 
als größte familienfreundliche Ferienregion ausgezeichnet 
worden. Unter den 12 Gemeinden, 30 Gastgeber:innen, 5 Re-
staurants und 3 Erlebnispartner:innen, die in diesem Sommer 
erfolgreich am Zertifizierungsverfahren teilgenommen haben, 
sind auch die Gemeinde Lenzkirch mit dem Abenteuergolf-
park, dem Hilpertenhof, dem Hotel Hochfirst mit Restaurant.
Lenzkirch, 22.11.2024: Alle drei Jahre prüft eine Jury im Auftrag 
der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg sowie 
des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) 
die Teilnehmenden des Landeswettbewerbs familien-ferien 
auf ihre Qualität. Das Unternehmen Kohl & Partner (Hotel 
und Tourismus Consulting) war dafür in Begleitung der Hoch-
schwarzwald Tourismus GmbH vom 10. bis 21. Juni 2024 unter 
anderem in Lenzkirch unterwegs, um die Gemeinde und die 
teilnehmenden Betriebe unter die Lupe zu nehmen. Im Rah-
men der Prämierungsfeier am Mittwoch, 20. November 2024, 
im Europa-Park in Rust haben Staatssekretär Patrick Rapp, 
Präsident des Tourismus-Verbandes Baden-Württemberg, 
und Fritz Engelhardt, Vorsitzender des Dehoga Baden-Würt-
temberg, die offiziellen Auszeichnungen an Bürgermeister 
Andreas Graf als Vertreter der Gemeinde, an die Familie Wohl-
laib vom Hilpertenhof, an Tom und Julia Stahl vom Hotel Hoch-
first, Timo Grießenauer vom Abenteuergolfpark, sowie an die 
gesamte Ferienregion Hochschwarzwald überreicht.
Mit insgesamt 12 Gemeinden, 30 Gastgeber:innen, 5 Restau-
rants und 3 Erlebnispartner:innen hat die Hochschwarzwald 
Tourismus GmbH die Zertifizierung erfolgreich absolviert und 
bleibt damit die größte familienfreundliche Ferienregion in Ba-
den-Württemberg. Besonders konnte der Hochschwarzwald 
mit seinen vielfältigen Freizeitangeboten punkten, die unter 
anderem von den Erlebnispartner:innen gestaltet werden, 
sowie mit seinen zahlreichen Ortsrallyes, Kinderpfaden und 
attraktiven Spielplätzen wie jede in der Gemeinde Lenzkirch.
Rund um die Prüfungsphase wurden die Teilnehmenden von 
der Hochschwarzwald Tourismus GmbH unterstützt. Die Jury 
stellte im Vorfeld so genannte Mystery-Anfragen und prüfte 
sowohl gedruckte Broschüren und Flyer als auch die Internet-
präsenz. Bei Gastgeber:innen, Restaurants und Erlebnispart-
ner:innen wurde das Augenmerk auf Sicherheit, Kleinkind-Aus-
stattung, besondere Familienangebote und Serviceleistungen 
gelegt. In diesen Bereichen konnte unter anderem das Hotel 
Hochfirst mit Restaurant in Saig die Jury mit seinem Angebot 
überzeugen und wurde für weitere drei Jahre als Preisträger 
des Landeswettbewerbes familien-ferien ausgezeichnet. Bei 
den Gemeinden wurden insbesondere die Infrastruktur und 
deren Sicherheit, Indoor- und Outdoorangebote für Kinder 
sowie das Erscheinungsbild der örtlichen Tourist-Information 
oder des Info-Punktes geprüft.

Weitere Informationen zum Familienurlaub unter 
hochschwarzwald.de/familien-urlaub

copyright © TMBW/Silvie Kühne 

Abwasserzweckverband Haslachtal AZV

Der Abwasserzweckverband Haslachtal ist ein Zusam-
menschluss der Gemeinden Lenzkirch und Feldberg. Er 
betreibt eine Kläranlage in Lenzkirch und kümmert sich 
um das Kanalnetz sowie weitere Anlagen zur Abwasser-
behandlung. Für unser kompetentes Team suchen wir zum 
nächst möglichen Zeitpunkt eine/n

Sachbearbeiter/in (w/m/d)  
für das Rechnungswesen 

in Teilzeit bis zu 50 Prozent unbefristet.
 
Ihr Aufgabengebiet umfasst u.a.:
• Debitoren-, Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung
• Prüfung, Kontierung und Verbuchung sämtlicher Ge-

schäftsvorfälle
• Bearbeitung des Zahlungsverkehrs und Mahnwesens
• Erstellung der monatlichen Umsatzsteuervoranmeldungen
• Klärung und Abstimmung der Konten
• Unterstützung von Finanz- und Investitionsplänen/ Jah-

resabschlüssen/ Steuererklärungen
• Unterstützung bei der betriebswirtschaftlichen Steue-

rung des Verbandes
 
Ihr Profil:
• Kaufmännische Ausbildung wie z.B. Bilanzbuchhalter 

/ Steuerfachangestellter (m/w/d) oder gleichwertige 
Ausbildung

• Möglichst einschlägige Berufserfahrung in den oben ge-
nannten Aufgabengebieten

• Idealerweise Kenntnisse im kommunalen Verwaltungs-
recht

• Sichere EDV-Kenntnisse
• Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen sowie eine 

selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise
• Bereitschaft zur fachlichen Weiterentwicklung
 
Wir bieten:
• einen Bruttoverdienst in der Entgeltgruppe E7 TVöD/V
• eine unbefristete Beschäftigung im öffentlichen Dienst
• flexible Arbeitszeitregelungen/ Vereinbarkeit von Fami-

lie und Beruf
• eine umfassende Einarbeitung 
• 30 Tage Urlaub
• einen monatlichen Sachbezug von 50 Euro
• eine Jahressonderzahlung
• eine betriebliche Altersvorsorge
• ein betriebliches Gesundheitsbudget
• gezielte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Jobrad
  
Haben Sie Lust auf 
• eine berufliche Veränderung mit viel Abwechslung und 

Verantwortung,
• nette Kollegen,
• einen sicheren Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst?
 
Dann bewerben Sie sich bis zum 13.12.2024 mit den übli-
chen Unterlagen beim Abwasserzweckverband Haslachtal, 
Kirchplatz 1, 79853 Lenzkirch, gerne auch per E-Mail (per-
sonalamt@lenzkirch.de). Für Rückfragen stehen Ihnen Herr 
Dennis Dirner (Kaufmännische Geschäftsführung) unter 
Tel. 07653 684-40 oder Frau Anna Maria Bernhart-Zeller 
(Personalamt) unter Tel. 07653 684-37 zur Verfügung. 
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FUNDSACHEN

Fundbüro – Tel.-Nr. 07653/684-11
Lfd. Nr. Tag des Fundes Fundgegenstand    
 51/24 21.11. Klapphandy schwarz „Emporia“
52/24 15.11.  Schwarze Damen Steppjacke  

Größe M
53/24 15.11.  Schwarze Herrenjacke mit orangem 

Reisverschluss
54/24 15.11. Hoody braun Größe L

AUS DEN ORTSTEILEN

ORTSTEIL SAIG
Ortsvorsteher Stefan Sigwarth
�  0151 18449908
�  stefan@sigwarth.de

ORTSTEIL KAPPEL
Ortsvorsteher Roland Berr  
�  07653  962061 
Sie erreichen mich in der Regel immer persönlich  
donnerstags und freitags von 9.30 bis 11.30 Uhr  
im Büro des Ortsvorstehers im Rathaus Kappel.
�  kappel@gemeinde-lenzkirch.de

Skilift "Gutachhalde" Kappel
Bei ausreichender Schneelage ist dieser täglich von 14:00Uhr-
17:00Uhr geöffnet.
Zusätzlich an Wochenenden, Feiertagen sowie über die Weih-
nachts- und Fasnetsferien von 10:00 - 17:00Uhr
  
Saisonkarten:
Kinder / Jugendliche bis 18 Jahren  15,00 €
Bei Familien ab 3. Kind   8,00 €
Erwachsene   30,00 €
10er Karten:
Kinder / Jugendliche bis 18 Jahren  3,00 €
Erwachsene  4,00 €
Halbtageskarte:
Kinder / Jugendliche bis 18 Jahren   3,50 €
Erwachsene   4,50 €
Tageskarten:
Kinder / Jugendliche bis 18 Jahren    5,00 €
Bei Vorlage der Schwarzwald-Gästekarte Ermäßigung    0,50 €
Erwachsene    6,50 €
Bei Vorlage der Schwarzwald-Gästekarte Ermäßigung  0,50 €
 
Freie Fahrt mit der Hochschwarzwaldcard und der Liftver-
bundjahreskarte Feldberg
Die Karten können entweder direkt am Skilift bzw. nach Ab-
sprache bei Christa Winterhalder, Brändestraße 6, Kappel, 
Tel.: 07653 / 1819 gekauft werden.
Der Skilift Gutachhalde ist innerhalb der Öffnungszeiten 
(witterungsabhängig) unter 0170 / 9279873 zu erreichen.
 
Antoniusspur und Hohbaumspur Kappel
Für Freunde des Skilanglaufens ist die Antoniusspur Klassisch
und die Hobaumspur für das Skating gespurt.
Beide Loipen sind auf Höhe des ehemaligen Tennisheim
miteinander verbunden.
 
Roland Berr, Ortsvorsteher und Frank Riesterer, Ansprech-
partner Skilift-Personal

Skilift Gutachhalde Karten Vorverkauf
Im Rahmen des Adventsbasar des Kindergarten Förderverein 
Kappel am Samstag, den 30.11. in der Hochfirsthalle besteht 
die Möglichkeit Skilift Karten zu erwerben! Jeder Kauf hilft den 
Gutachhalde Skilift auch in Zukunft zu erhalten, Dankeschön.
Roland Berr, Ortsvorsteher

ORTSTEIL GRÜNWALD

FriedWald Lenzkirch-Grünwald kennenlernen
Wer den FriedWald Lenzkirch-Grünwald kennenlernen möch-
te, hat dazu am 30. November 2024 um 14 Uhr bei einer kos-
tenlosen Waldführung Gelegenheit.
Erfahrene FriedWald-Försterinnen und -Förster erklären bei 
dem gemeinsamen Spaziergang, der an den Schönheiten des 
Waldes vorbeiführt, die Idee der Bestattung in der Natur. Inte-
ressierte haben jederzeit die Möglichkeit, ihre Fragen zu Fried-
Wald zu stellen – von der Vorsorge, über den möglichen Ablauf 
einer Beisetzung bis hin zu den verschiedenen Grabarten und 
Kosten. Die Führung dauert etwa eine Stunde. Treffpunkt ist 
der FriedWald-Parkplatz, Anfahrt: 79853 Lenzkirch-OT Grün-
wald.

Die Waldführungen finden regelmäßig statt und sind in der 
Teilnehmerzahl für eine angenehme Gruppengröße begrenzt. 
Weitere Termine und Anmeldung unter 
www.friedwald.de/lenzkirch oder 06155 848-100.
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KINDERGÄRTEN & SCHULEN

Sommerberg-Schule 
Das Schulhaus als Adventskalender
Bald beginnt die Adventszeit und wir freuen uns auf viele weih-
nachtliche Aktionen, die in den Klassen und mit der ganzen Schul-
gemeinschaft der Sommerberg-Schule stattfinden werden.
Die Fenster unseres Schulhauses verwandeln sich ab dem ers-
ten Dezember wieder in einen Adventskalender, bei dem bis 
zum 24. Dezember täglich ab 18 Uhr ein zusätzliches Fenster 
erstrahlt. Seien Sie gespannt, welches von den Grundschülern 
selbst gebastelte Motiv am Abend erscheint.
 
Die Kinder und das Team der Sommerberg-Schule

TOURIST-INFORMATION
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Die Sommerberg-Schule Lenzkirch macht mit - Gemein-
sam gegen Kinderarmut
Jedes 5. Kind in Deutschland ist von Armut bedroht!
 
Die MACH DICH STARK-Tage 2024: www.mach-dich-stark.
net
 
Die MACH DICH STARK-Tage sind eine landesweite Aktions-
woche in Baden-Württemberg. Anlässlich des Tages der Kin-
derrechte am 20.11.24 hatten wir in der Sommerberg-Schule 
verschiedene Aktionen und Hingucker gegen Kinderarmut. 
Wir haben über Ursachen, Hintergründe und Lösungsansät-
ze gegen Kinderarmut und für echte Chancengleichheit aller 
Kinder und Jugendlichen aufgeklärt. Zudem hat die Sommer-
berg-Schule am Freitag in der Pause für alle Kinder eine Ak-
tions-Vespertüte mit einer Laugenstange von der Bäckerei 
Wiest, Bäckerei Roters und vom Edeka bekommen.
 
Hierfür sagen wir allen Spendern ein Herzliches Danke-
schön.  
 
Es grüßt Sie 
Daniel Wolber (Schulsozialarbeiter) und die ganze Schulge-
meinschaft der Sommerberg-Schule Lenzkirch

KIRCHE & GLAUBE

Öffnungszeiten des Pfarrbüros: 
Dienstag:    14.00 – 16.30 Uhr
Donnerstag:    08.00 – 12.00 Uhr 

�  07653-1660
� lenzkirch-schluchsee@kbz.ekiba.de

Unsere Homepage: www.ev-kirche-lenzkirch.de

Evangelische Kirchengemeinde Lenzkirch-Schluchsee

28.11.- 8.12.2024
 
Öffnungszeiten: Die: 14.00 – 16.30 Uhr
Do:   8.00 – 12.00 Uhr Telefon 07653-1660
 
Homepage:  www.ev-kirche-lenzkirch.de
Mail: lenzkirch-schluchsee@kbz.ekiba.de
 
„Sieh, dein König kommt zu dir, 
ein Gerechter und ein Helfer.   Sacharja 9,9b
 
Gottesdienste Lenzkirch   
1.12. mit Abendmahl um 10.30 & 15.12. um 10.30
Schluchsee   
8.12. um 10.30  & 22.12 um 10.30   
 
Ökum. Friedensgebet  
Mittwochs um 17.30, kath. Kirche Schluchsee
 
Herzliche Einladung zum Adventssingen für Groß und Klein!
Am 8. Dezember in der Petruskirche in Schluchsee um 16 Uhr.
Musikalische Begleitung: Helga Schmidt und Matthias Mück.
Gemeinsamer Ausklang im Anschluss bei Glühwein und 
Punsch. Bitte eigene Tasse mitbringen.
 

Herzliche Einladung zum Adventssingen Foto:  Matthias Mück 

Franz-Josef-Faller Schule

DIGITAL IMMER
INFORMIERT
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Kath. Kirchengemeinden Lenzkirch - Kappel - Saig
Kath. Pfarramt Lenzkirch

Öffnungszeiten: 
Montag und Dienstag 09.00 - 11.00 Uhr 
Donnerstag 14.00 - 16.00 Uhr

� 07653- 208 • � lenzkirch@kath-hochschwarzwald.de
Weitere Informationen: www.kath-hochschwarzwald.de

Katholische Seelsorgeeinheit  
Östlicher Hochschwarzwald

Freitag, 29.11.2024
Lenzkirch, 18:00 Uhr Heilige Messe (S)
Saig, 18:00 Uhr Mitsingkonzert Friedens- und Segenslieder aus 
aller Welt

Samstag, 30.11.2024
Lenzkirch, 11:00 Uhr Taufe von Emmi Luise Schellbach (S)
Kappel, 18:00 Uhr Heilige Messe (S) mit Segnung von Ad-
ventskränzen und Aussendung der Marienfigur

Sonntag, 01.12.2024
Saig, 09:00 Uhr Heilige Messe (S) mit Segnung von Advents-
kränzen und Aussendung der Marienfigur
Lenzkirch, 10:30 Uhr Heilige Messe (O) mit Vorstellung der 
Erstkommunionkinder, mit Segnung von Adventskränzen und 
mit Aussendung der Marienfigur
Lenzkirch, 12:00 Uhr Taufe von Mathilda Jägler (S)

Dienstag, 03.12.2024
Kappel, 09:00 Uhr Heilige Messe (S)
Lenzkirch St. Franziskus, 10:30 Uhr Wortgottesfeier (H)

Mittwoch, 04.12.2024
Lenzkirch, 17:00 - 17:45 Uhr Beichte (O)
Lenzkirch, 17:30 Uhr Rosenkranz
Lenzkirch, 18:00 Uhr Heilige Messe (O)
 
7. Mitsingkonzert - Friedens- und Segenslieder aus aller Welt
Jung und Alt sind eingeladen, mit uns gemeinsam zu singen. Am 
Freitag, 29. November 2024 von 18:00 Uhr bis 19:15 Uhr in der 
Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Saig. Es freuen sich auf 
Ihr/Euer Kommen: Beate König, Monika Könen, Sandra Krot-
zek, Christiane Meisenberg, Christof Friedrich
Der Eintritt ist frei, über Spenden freuen wir uns.
 
Herzliche Einladung
zur Adventsfeier der kfd - Lenzkirch
Am Dienstag, den 03.12.2024 laden wir alle unsere Mitglieder 
und Freunde zur traditionellen Adventsfeier ab 19 Uhr in den 
Laurentiussaal ein.
Mit einem kleinen Impuls wollen wir uns auf die nahende Weih-
nachtszeit einstimmen und bei Glühwein, Punsch und Gebäck 
einen gemütlichen Abend und eine gute Gemeinschaft erle-
ben. Wir freuen uns auf viele Frauen, die diesen Abend mit uns 
verbringen wollen.  
Das kfd-Team Lenzkirch.
 
Schließung der Feldbergkirche
Das Dach der Feldbergkirche wurde auf Grund des Kirche-
neinsturzens in Kassel, die die Überprüfung weitgespannter 
Tragwerke im Dezember 2023 angestoßen hatte, untersucht. 
Mittlerweile ist die Schaden-sursache in Bad Reichenhall und 
Kassel geklärt. Eine ähnliche Dachkonstruktion liegt auch in 
der Feldbergkirche vor. Bei einer großen Schneelast kann nicht 
garantiert werden, dass die Dachkonstruktion standhält.
Um kein Risiko einzugehend wird die Kirche deshalb vorerst 
geschlossen.

Feldberger Advent 2024
Adventsandachten in der Kirche St. Wendelin in Altglashütten 
- Beginn: 17:00 Uhr
Der „Feldberger-Advent“ findet in diesem Jahr am 1. bis 3. Ad-
ventssonntag in der Kirche St. Wendelin jeweils um 17:00 Uhr 
in Altglashütten statt. Diese Adventsandachten stehen unter 
dem Thema „Aufgetan“.
1. Adventssonntag: „Bittet, so wird euch gegeben.“ Mu-sikali-
sche Gestaltung: Stefanier Kirner, Harfe.
2. Adventssonntag: „Suchet, so werdet ihr finden.“ Musi-ka-
lische Gestaltung: Trompete mit Orgel, Max Joos und Hans 
Zölle.
3. Adventssonntag: „Meines Herzens Tür dir offen ist.“ Musi-
kalische Gestaltung: Kirchenchor Feldberg.
Am ersten, zweiten und dritten Adventssonntag um 17:00 Uhr 
in der Kirche St. Wendelin in Altglashütten.
 

Forum „Älter werden“ Schluchsee

Fahrt zur Fein-Brennerei Prinz und  
Weihnachtsmarkt Lindau
Am Donnerstag, den 05.12.24 fahren wir nach Lindau am 
Bodensee und Besuchen dort am Nachmittag den Weih-
nachtsmarkt. Davor gibt es bei der Fein-Brennerei Prinz 
für Interessierte eine kurze Betriebsbesichtigung. Wer 
dies nicht möchte, kann sich im dortigen Cafe/Restau-
rant/VerkaufsShop aufhalten. Rückkehr in Schluchsee ca. 
20:00 Uhr.
Je nach Teilnehmerzahl belaufen sich die Fahrtkosten auf 
ca. 25€/Person.
Abfahrt:  07:30 Uhr Feuerwehr Neustadt
 07:45 Uhr Cafe Roters Lenzkirch
 08:00 Uhr Rathaus Schluchsee
 08.20 Uhr Sonne Bonndorf
 
Verbindliche 
Anmeldung unter 07656/1616 (bei Anmeldung aus dem 
Anrufbeantworter bitte deutlich Name und Telefonnum-
mer angeben.)
 
Ihe/Euer Forum "älter werden" Team
Sonja Schulta

Adventgemeinde  Titisee- Neustadt
Bahnhofstr.12

 
Samstag 9.30 Uhr: Bibelstudium: 
Das Thema Oktober bis Dezember: Jesus im Johanns Evange-
lium
 
Weitere Infos : Gemeinde Neustadt: HOPE TV : Die Bibel das 
Leben; Bibelgespräch Seminar Bogenhofen über Youtube.

10.30Uhr Gottesdienst, Predigt
 

Christlicher Glaube heute
Gesprächsabende über kleine und große Themen des christli-

chen Glaubens und über Fragen die jeder mitbringen kann.

Jeden Mittwoch 20.00 Uhr Hauskreis in Löffingen, Info 
07654/8151
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Christus Gemeinde Hochschwarzwald 

Mitglied im Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden K.d.ö.R.
Gutachstraße 46
79822 Titisee-Neustadt
www.christusgemeinde-hochschwarzwald.de
  
Wir laden Sie herzlich ein zu unseren Gottesdiensten. 
Sie finden an folgenden Terminen statt:
 
 Sonntag 1.12. Gottesdienst um 10.15 Uhr
 
Sonntag 8.12. Gottesdienst um 10.15 Uhr
 
Sonntag 15.12. Gottesdienst um 10.15 Uhr
 
Sonntag 22.12. Gottesdienst um 10.15 Uhr
 
Dienstag 24.12. Christversper um 16.00 Uhr
 
Samstag 28.12. Heilungs- und Segnungsabend um 18.00 Uhr
  
Wir freuen uns auf Sie  
Pastor Markus Jerominski

VEREINE

Ambulanter Kinderhospizdienst  
Kuckucksnest e. V.

Trauergruppe für Kinder und Jugendliche
Wohin mit all den Gefühlen, Fragen und Ängsten, wenn ein na-
hestehender Mensch gestorben ist?
 
Denn plötzlich ist alles anders!
 
In einem geschützten Rahmen können sich Kinder und Jugend-
liche  mit Gleichaltrigen austauschen. Ziel ist es der Trauer mit 
allen Sinnen zu begegnen und einen ganz persönlichen Trauer-
weg zu finden.
 
Die Gruppentreffen werden von ausgebildeten Familien-Trau-
erbegleiterinnen gestaltet und finden monatlich in den Räu-
men des Ambulanten Kinderhospizdienstes Kuckucksnest in 
Titisee-Neustadt statt.
Für Kinder: samstags, 10:00 - 12:30 Uhr
Für Jugendliche: freitags, 17:00 -19:00 Uhr
 
Kontakt unter:
0151 70171913
info@kinderhopsizdienst-kuckucksnest.de
www.kinderhopsizdienst-kuckucksnest.de
 

Deutsches Rotes Kreuz

DRK Seniorengymnastik
Die DRK Seniorengymnastik findet wöchentlich Donnerstags 
von 15.00-16.00 Uhr im Kurhaus, in den Räumlichkeiten des 
TV Lenzkirch, im UG statt. (barrierefreier Zugang, Ostseite 
Kurhaus) Bei Fragen wende Sie sich bitte an Claudia Geisen-
berger unter 07656-988106 oder Jutta Müller-Haupka unter 
0162-9823292

Füreinander Miteinander e. V. 

Nachbarschaftshilfe für die Gesamtgemeinde Lenzkirch 
Wenn Sie Hilfebedarf haben oder als Helfer/Helferin im Verein 
mitwirken wollen, melden Sie sich in unserem Büro im Erdge-
schoss des Kurhauses Lenzkirch zu den Öffnungszeiten:
Montag oder Donnerstag, jeweils von 14.30 Uhr bis 16.30 
Uhr 
Tel.: 07653/9649696 (AB wird werktäglich abgehört). 

Einladung

Am Mittwoch, den 04. Dezember 2024  um 14.30 Uhr
wollen wir wieder unseren traditionellen 

Nachbarschaftskaffee anbieten.
Eingeladen sind alle Helfer, Kunden, Mitglieder und Interessier-
te, die sich gerne bei Kaffee und Kuchen in der kath. Unterkir-

che austauschen möchten.

Über Ihr Kommen freut sich das
Team vom Verein Füreinander Miteinander e.V.

Förderverein Fußballclub Lenzkirch

Zu unserer Mitgliederversammlung des Förderverein FC Lenz-
kirch e.V. laden wir alle Mitglieder und Interessierte recht herz-
lich ein.
 
Datum: Montag, den 2. Dezember 2024
Ort: Clubhaus FC Lenzkirch
Beginn: 19:00 Uhr
 
Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Jahresbericht
3. Kassenbericht
4. Kassenprüfung
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Diskussion über die Förderung des FC Lenzkirch
7. Neuwahlen
8. Sonstiges, Wünsche und Anregungen
 
Wir würden uns freuen, Euch bei unserer Versammlung begrü-
ßen zu dürfen.
 
Mit sportlichen Grüßen
 Förderverein FC Lenzkirch e.V.



AMTSBLATTSeite 13 •  28. November 2024

Kindergarten Förderverein Saig

Advent unter den Linden am 30.11.2024

Kultur im Kino Lenzkirch

Kino im Höfle
Im Höfle 11, 79853 Lenzkirch
Telefon (0 76 53) 96 22 20

Das Programm vom 28.11. bis 04.12.2024
Der Buchspazierer
Der Buchhändler Carl Kollhoff verpackt 
jeden Tag Bücher in Papier, um sie seinen 
loyalen Kunden nach Hause zu bringen. Für 
den introvertierten Mann sind seine Kunden 
die wichtigste Verbindung zur Außenwelt 
und fast wie Freunde. Seine täglichen Liefe-
rungen sind daher eine wichtige Routine für 
ihn. Eines Tages schließt sich ihm ein kleines 
Mädchen an und begleitet ihn bei seinen Bo-
tengängen. Zunächst wenig begeistert, beginnt Carl jedoch 
Gefallen daran zu finden, mit dem Mädchen zu reden.
ca. 98 min., ab 6 J.
SA 20:00

In Liebe, Eure Hilde
Berlin 1942. Hilde ist verliebt. In Hans. In 
ihrer Leidenschaft vergessen die beiden oft 
Krieg und Gefahr. Dann sind sie nur zwei 
junge Menschen am Beginn ihres Lebens. 
Hilde bewundert den Mut ihres Liebsten. 
Er bewegt sich in Widerstandskreisen. Sie 
selbst ist eher ängstlich, beteiligt sich aber 
immer beherzter an den Aktionen einer 
Gruppe, die man später die Rote Kapelle nennen wird. Es ist 
der schönste Sommer ihres Lebens. Als er sich neigt, werden 
alle verhaftet. Und Hilde ist im achten Monat schwanger.
ca. 124 min., ab 12 J.
SO 19:00

Mehr Infos unter lenzkirch.cineprog.net

Kindergarten Förderverein Kappel e.V.
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Kameradschaft ehem. Soldaten Kappel
Wir treffen uns zum letzten Stammtisch des Jahres, am Diens-
tag  den 3. Dezember um 19.00 Uhr, im Gasthaus Blume.
Themen: - Ergebnis: Haus und Straßensammlung für den Volks-
bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.  - Vorbesprechung der 
Jahreshauptversammlung am 04. Januar 2025.
 
Roland Berr, 1. Vorsitzender

Landfrauenverein Kappel

Adventsfeier der Landfrauen Kappel am Samstag, 7. 
Dezember 2024
Beginn 19.00 Uhr im Landfrauenstüble
Mitzubringen: Ein Wichtelgeschenk im Wert von 5 Euro unter dem 
Motto „ETWAS RUNDES“. Seid kreativ und verpackt es schön.
Außerdem freuen wir uns über einen Salat oder einen Nach-
tisch.
Anmeldung bis 29.11.2024 bei Bianca Laubis, Tel. 07653 
9605761.
Wir freuen uns auf einen tollen Abend mit euch!
Eure Vorstandschaft

Landfrauenverein Raitenbuch

Zur Vereinsweihnachtsfeier laden die Raitenbucher Vereine 
am Sonntag, den 08.12 um 15:00 Uhr ins Kulturhaus Raiten-
buch ein. 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 
Die Kinder dürfen sich auf den Nikolaus freuen und die Trach-
tenkapelle Raitenbuch-Falkau wird für musikalische Unterhal-
tung sorgen. 
 

Landfrauenverein Saig
Adventskaffee im Haus des Gastes am Mittwoch, 04.12.2024 um 
14.30 Uhr mit Gedichten und Geschichten von Walter Sigwarth
Am 04.12.2024 laden wir wieder alle unsere Mitglieder und deren Ange-
hörige und Freunde zu unserem traditionellen Adventskaffee ins Haus des 
Gastes ein. Beginn um 14.30 Uhr. Wieder einmal eine schöne Gelegenheit 
sich einige Stunden in geselliger Runde zu begegnen und auszutauschen. 
Neben Getränken und selbstgebackenem Kuchen gibt es in diesem Jahr 
als besonderes Highlight
 
humorvolle und besinnliche Gedichte und Geschichten 
von Walter Sigwarth 
zu hören und wir werden gemeinsam einige bekannte Lieder singen.
 
Das solltet Ihr Euch auf keinen Fall entgehen lassen!  Also Termin vor-
merken und gerne auch Verwandte und Freunde mitbringen. Wir freuen 
uns auf Euer Kommen!
 
Gäste sind sind selbstverständlich jederzeit willkommen.
 
Landfrauen Saig
Vorstandschaft

Advent unter den Linden 
Wir beteiligen uns wieder mit einem Stand mit vielem "Selbst-
gemachten" am Advent unter den Linden am 30.11.2024 ab 16 
Uhr und freuen uns auf viele Besucher.. Kommt vorbei und habt 
ein paar nette Stunden mit Freunden in vorweihnachtlicher At-
mosphäre.

Blaskapelle  
Grünwald-Holzschlag

Musikverein Kappel
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Waldenmaier aus Löffingen, Ingrid Haid aus Titisee-Neustadt, 
sowie Marietta Klott und Stefan Kammerer aus Lenzkirch.  
Alle Teilnehmer zeigten gute Leistungen und konnten ohne 
größere Schwierigkeiten ihre Prüfungen absolvieren. Mit dem 
Gelingen dieser Prüfungen haben diese 6 Karatekas den ersten 
wichtigen Schritt in ihrer Karatelaufbahn gemeistert. 
Unsere Fotos zeigen die erfolgreichen Prüflinge mit den Trainern
 

Foto:  Sommer 

Die erfolgreichen Prüflinge mit Ihren Trainern 

Turnverein Lenzkirch 
Einladung zur Jahreshauptversammlung   
am  29. November 2024 
Einladung zur Jahreshauptversammlung des Turnvereins 1879 
Lenzkirch e.V. am Freitag, 29. November 2024 um 20.00 Uhr im 
Lenzkircher Hof, Freiburger Str. 13. 
 
Nach § 6 der Satzung des Vereins berufen wir die Jahreshaupt-
versammlung mit folgenden Tagesordnungspunkten ein:    
1.  Bericht des Kernvorstandes 
2.  Bericht der Vorsitzenden des Jugendvorstandes 
3.  Kassenbericht, Prüfbericht und Entlastung 
4.  Sachstand Baumaßnahmen Stadion 
5.   Berichte der Fachvorstände Turnen, Leichtathletik u. Brei-

tensport 
6.  Ehrungen 
7.  Entlastung des Vorstandes 
8.  Termine 
9.   Wünsche und Anträge 
 
Anträge sind schriftlich an einen Kernvorstand bis spätestens 
22.11.2024 einzureichen.  
Im Anschluss laden wir alle Mitglieder, Freunde und Gönner zu 
einem gemütlichen Ausklang ein.  
Über zahlreichen Besuch würden wir uns freuen.  

Euer Gesamtvorstand

Bäume für den Balkon bitte bis zum 
29.11.24 unter 6239 bestellen,  diese 
werden am Samstag, den 30.11.2024 
geliefert.
Der traditionelle Christbaumverkauf 
des Musikvereins Kappel findet dann am 
Samstag, den 21.12.2024 am Rathaus in 
Kappel statt.

Euer Musikverein Kappel!

Sportschützen Kappel
Der Nikolaus kann am Samstag, 7. Dezember noch zu euch 
in die Familie kommen! Den direkten Draht per Telefon und 
WhatsApp habt ihr hier: 0171-5220875. Auf Spendenbasis (je-
doch mind. € 10,- pro Kind erwünscht) für die Jugend der Sport-
schützen Kappel.

Karateabteilung  
HakuRyuKan Dojo 

Erfolgreiche Gürtelprüfungen für die Karatekas  
des SV Kappel 
In der vergangenen Woche stellten sich in der Hochfirsthalle 
Kappel insgesamt 6 Karatekas der Kappler Karateabteilung 
„HakuRyûKan“ dem strengen Auge des Prüfers, um als Ab-
schluß des Anfängerkurses für den nächsthöheren Gürtelgrad 
zugelassen zu werden.
 
Und das mit Erfolg: In der Kindergruppe erreichten den gelben 
Gürtel (8.kyu): Carla Lukic aus Bernau sowie Leander Becker 
aus Schönenbach; bei den Erwachsenen bestanden Carina 
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Kreiseinzelmeisterschaften Gerätturnen
39 Turnerinnen und Turner sammeln 13 Medaillen für den TVL 
– erneut erfolgreichster Verein der Kreiswettkämpfe
 
Am 09.11. fanden in Löffingen die diesjährigen Kreiseinzel-
meisterschaften der Turnerinnen und Turner statt. Mit einer 
großen Riege von insgesamt 39 Lenzkircher Athleten hatten 
die Trainer alle Hände voll zu tun, die Jungs und Mädels gut zu 
betreuen. Deutlich gestiegene Meldezahlen im Vergleich zum 
Vorjahr führten zu großen Teilnehmerfeldern und sorgten für 
eine aufgeregt wuselige Atmosphäre in der Wettkampfhalle.
Bereits bei den jüngsten wussten die Lenzkircher Sportlerin-
nen und Sportler zu überzeugen und sicherten sich die vorders-
ten Plätze auf dem Treppchen. Das gleiche Bild zeigte sich in na-
hezu allen Altersklassen und somit darf sich der TVL erneut im 
Vergleich mit Löffingen, Rötenbach, Neustadt und Bonndorf 
ganz oben im Medaillenspiegel setzen. Wir sind stolz auf un-
seren Turnernachwuchs und die Trainerinnen und Trainer die 
Woche für Woche das Training leiten. Ein großer Dank geht 
auch an unsere Kampfrichterinnen und Kampfrichter ohne die 
eine Wettkampfteilnahme gar nicht erst möglich wäre.
 
Unsere Medaillengewinner:
Jahrgang 2017 und jünger
1. Clara Wider
2. Lina Haas
 
Jahrgang 2015/2016
3. Lexa Zschau
 
1. Mian Wittmer
 
Jahrgang 2013/2014
2. Ariane Heckelmann
 
2. Mattis Brugger
3. Ben Boll

Jahrgang 2011/2012
2. Tarja Strübe
 
1. Johann Brugger
2. Emil Fröhlich
3. Lunis Fehrenbach
 
2009/2010
1. Emilian Brugger
 
LK 4 Jahrgangsoffen
2. Annika Kopp
  

Volkshochschule 
Hochschwarzwald 

Neu im Programm:
Mo, 09.12.24
Smartphone & Tablet - Aufbaukurs und Workshop, 15:00 Uhr, 
Titisee-Neustadt, Volkshochschule, VHS-Computerraum , 
Andreas Reinhardt
 
Anmeldung und Info über die Örtl. Leiterin Frau Indra Eisele 
unter e-mail indraganter@web.de.
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Foto:  vhs 

WAS SONST NOCH INTERESSIERT

Ende
 des redaktione� en 

Teils

  07771 9317-11
 anzeigen@primo-stockach.de

WIR BERATEN SIE GERNE!



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

Lassen Sie es sich schmecken!

Zubereitung
1. PROSECCO-SCHOKO-DOPPELHERZLE:
Ein Kuchenblech mit Backpapier belegen. Mehl und 
Puderzucker in eine Schüssel sieben, den Abrieb der 
Limette hinzugeben, Vanillezucker und Butter ebenso. 
Mit dem Handrührgerät zu einem glatten Teig verkneten. 
Abdecken und ca. 30 Min. kaltstellen. Backofen auf 200° 
C Ober-/Unterhitze (Umluft: 180° C) vorheizen. Teig 
auf einer Arbeitsfl äche ausrollen, mit Herzförmchen zu 
Herzen ausstechen und jeweils auf das Backblech legen 
(gibt je nach Formgröße rd. 40 – 50 Herzen). Im Ofen bei 
200° C Ober-/Unterhitze (Umluft: 180° C) 10 Min. backen 
und dann auskühlen lassen.
Schokolade im Wasserbad schmelzen lassen. Butter 
und Puderzucker mit dem Schneebesen (des Handrühr-
geräts) schaumig schlagen. Schokolade unterrühren. 
Orangenabrieb und -saft zugeben. Zum Schluss Prosecco 
unterrühren. Ca. ½ Stunde kaltstellen. Dann Anzahl der 
Herzen teilen und die eine Hälfte auf ein Gitter legen. 
¾ der Crememasse auf den Herzen aufbringen und 
mit der anderen Hälfte der Herzen abdecken. Mit der 
übrigen Creme verzieren und obendrauf noch je eine 
Schokobohne setzen.

2. TONKABOHNEN-CAPPUCCHINO-MUFFINS MIT SCHNEEHAUBE: 
Backofen auf 175° C Ober-/Unterhitze (Umluft 155° C) 
vorheizen. Mehl und Backpulver mischen. Margarine, 
Salz, Zucker und 3 TL Tonkazucker in einer großen 
Schüssel cremig rühren, dann die Eier unterrühren. 
Mehl-Backpulvermischung und Milch unter die Marga-
rinen-Eier-Masse in der Schüssel rühren. Das Cappuc-
cinopulver in 1 EL heißem Wasser aufl ösen. Den Teig 
halbieren und unter die eine Hälfte den Cappuccino 
rühren. Muffi nsförmchen oder Tassen ausfetten und 
innen mit Mehl bestäuben. Nun erst den hellen Teig, 
dann den dunklen Teig etwa 2/3 hoch in die Muffi ns-
förmchen/Tassen füllen. Im vorgeheizten Backofen 
bei 175° C Ober-/Unterhitze (Umluft 155° C) ca. 35 - 40 
Min. backen. Danach herausnehmen, etwas abkühlen 
lassen und die Förmchen oder Tassen stürzen. Muffi ns 
auf einem Kuchengitter platzieren und völlig auskühlen 
lassen. Währenddessen Sahne, Karamellsirup und 1,5 EL 
Tonkazucker halb steif schlagen. Damit die Muffi ns auf 
der oberen Seite wie mit einer Mütze/Haube bedecken. 
Mit dem Kakaopulver bestäuben – und genießen.

Tipps & Tricks
Tonkazucker fi ndet man im Super- und 

Biomarkt bei den Backzutaten. Seine Basis ist 

feiner Zucker und das natürliche Aroma der tro-

pischen Tonkabohne (= Samen des Tonkabaumes). 

Vom Geschmack und Duft her vereint die Tonkaboh-

ne die Note von Vanille mit den süßen Nuancen von 

Zimt, Kirsche, Rum, Karamell, Kakao und Mandeln. 

Man kann auch ganze Tonkabohnen kaufen und 

sich seinen Tonkazucker selber herstellen 

(Anleitungen und weitere Infos fi nden sich 

im Internet – z. B. unter: https://www.

wunderweib.de/tonkazucker).

48
20

24

PROSECCO-SCHOKO-DOPPELHERZLE UND 

TONKABOHNEN-CAPPUCCINO-MUFFINS MIT SCHNEEHAUBE

ZUTATEN 
1.  PROSECCO-SCHOKO-

DOPPELHERZLE  

(20-25 STÜCK)
300 g Mehl
125 g Puderzucker
1 Bio-Limette, davon der 
Abrieb
3 TL Vanillezucker
180 g weiche Butter
200 g weiße Schokolade
75 g weiche Butter
75 g Puderzucker
1 Orange, davon Saft und 
Abrieb
9 EL Prosecco
20 - 25 Mocca-Schokobohnen

2.  TONKABOHNEN-
CAPPUCCHINO-MUFFINS 
MIT SCHNEEHAUBE

(9-11 STÜCK)
320 g Mehl
2 TL Backpulver
180 g Margarine
1 Prise Salz 
215 g Zucker
3 TL Tonkazucker 
4 Eier
5 EL Milch
2 TL Cappuccinopulver
1 EL heißes Wasser
300 ml Sahne
2 EL Karamellsirup
1,5 TL Tonkazucker
1 TL Kakaopulver
AUSSERDEM: 
Mehl/Fett, Muffi nsförmchen 
oder Tassen



Zur Erweiterung unseres Teams  
suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung:

	 Chef de Partie (m/w/d)
 in Voll- und / oder Teilzeit

	 Mitarbeiter Housekeeping (m/w/d)
 in Voll- und / oder Teilzeit

 Mitarbeiter Service (m/w/d)
 in Voll- und / oder Teilzeit

Übertarifliche Bezahlung, Sonn-, Nacht- & Feiertags-
zuschläge

Ihre Bewerbung richten Sie bitte per Mail an: 
Frau Myriam Erfurth

Sickingerstraße 28
79856 Hinterzarten

07652/1280
info@bergfried.de

S I L B ENRÄT S E L
Aus den Silben auf - be - beck - ben - bett - che - den - 
en - fas - fen - fer - flae - flug - flun - ge - ger - ger - 
gru - hael - hand - hau - her - ke - kehr - klet - 
la - la - lam - lat - le - li - lich - markt - na - nachts - 
pe - per - ra - rei - rich - ruest - sa - schei - schein - schrift - 
schues - schuh - schwarz - sel - su - sung - ten - ter - ter - ter -
tisch - tiv - trae - tu - ver - vor - weih - wer - 
woert - wur - zel - zeug
sind 20 Wörter zu bilden, deren vierte und 
neunte Buchstaben, jeweils von unten nach oben 
gelesen, ein griechisches Sprichwort ergeben.

1. Gefäß

2. Briefwechsel

3. Bergmannsleuchte

4. Gerät auf Spielplätzen

5. Haushaltsgefäß

6. winterliche Attraktion

7. Holzstoß z. Hexenverbrennung

8. Innenseite der Hand

9. Aufschneiderei

10. Naturerzeugnisse

11. Teil der Pkw-Beleuchtung

12. vorbereiten, zubereiten

13. Ansicht, Meinung

14. höchste Steigerungsform

15. kleiner Teppich

16. bayr. Fernsehkoch (Alfons)

17. Kriegsschiff

18. genau zitiert

19. Theke in Geschäften

20. Gemüsepfl anze
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PRIMO-RÄTSELSPASS

auf - be - beck - ben - bett - che - den - auf - be - beck - ben - bett - che - den - auf - be - beck - ben - bett - che - den - 

Lösung: 1. Behaelter, 2. Schriftverkehr, 3. Grubenlampe, 4. Klettergeruest, 
5. Salatschuessel, 6. Weihnachtsmarkt, 7. Scheiterhaufen, 8. Handfl aeche, 
9. Flunkerei, 10. Naturalien, 11. Scheinwerfer, 12. herrichten, 13. Auffassung, 
14. Superlativ, 15. Bettvorleger, 16. Schuhbeck, 17. Flugzeugtraeger, 
18. woertlich, 19. Ladentisch, 20. Schwarzwurzel – „Wer gute Freunde hat, 
braucht keine Reichtuemer.“

Gemeinschaftswerbung macht erfolgreich!

PERFEKTER AUSBLICK 
FÜR IHRE WERBUNG!
Wir beraten Sie gerne persönlich.

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11     anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de



Wer viel bucht, spart zusätzlich 5% bis 10%
Grüßen Sie auch Ihre Kunden und Geschäftspartner in Ihren Nachbargemeinden. Machen Sie von unseren günstigen 

Kombinationsangeboten Gebrauch! Natürlich können Sie auch alle anderen Ausgaben frei nach Ihren Wünschen
zusammenstellen, nicht nur die aus Ihrer direkten Nachbarschaft.

3 Ausgaben: 5 % Rabatt �        5 Ausgaben: 10 % Rabatt

SO KOMMT IHR AUFTRAG RICHTIG AN
per Post: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach
per Fax: 0 77 71 93 17-40
per E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de

Unseren Musterkatalog auf www.primo-stockach.de anschauen.

KOMBINIEREN 

SIE NACH 

HERZENSLUST

Mit den Primo-Heimatblättern
können Sie Ihren Weihnachtsgruß 
an all Ihre Kunden schicken. 

Setzen Sie unsere Heimatblätter wie 
ein Puzzle zusammen oder nutzen 
Sie unsere Primo-Kombinationen. 

Gerne beraten wir Sie  telefonisch 
oder werfen Sie einen Blick in 
unsere aktuellen Mediadaten unter 
www.primo-heimatblatt.de.



3,5-Zi.-Whg. (114 m²) ab 01.02.25 in Lenzkirch zu vermieten 
Ab 01.02.2025 vermieten wir unsere 3,5-Zimmer-Wohnung in Lenzkirch. 
Moderne offene Einbauküche, Hauptbad mit Wanne, Gäste-WC mit Dusche, 
große Terrasse, Gartenanteil FBH, Schwedenofen, Carport, Wohnung liegt im 1. und 2. OG, 
ideal für junge Paare oder Familien mit einem Kind.
Für nähere Informationen oder Kontaktaufnahme melden Sie sich unter 
flosis-mietwohnung@web.de

Weihnachtswunsch!
Rentner sucht ein gepflegtes Wohnmobil evtl. auch einen 
Campingbus bis 45.000 Euro zum Kauf. 
Ich wünsche frohe Weihnachten! Tel. 0175 / 89 70 591



Ein herzliches Dankeschön für die zahl- 
reichen Glückwünsche, Geschenke und 

das schöne Geburtstagsständchen meiner 
Nachbarn zu meinem

90. Geburtstag
Ich habe mich sehr darüber gefreut, sie 

haben meinen Geburtstag zu einem 
unvergesslichen Tag gemacht.

Peter Maier
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Öffnungszeiten : 
Mo.  geschlossen
Di. - Fr. 8.00 - 13.30 Uhr & 14.30 - 18.00 Uhr
Sa. 8.00 - 12.00 Uhr           Tel: 07653 / 361
    Änderungen und Irrtümer vorbehalten

DIENSTAG, 03.12. 2024 -  
MITTWOCH, 04.12.2024

Gulasch, gemischt Schwein und Rind 0,92 €/100 g 

Unser Angebot vom 28.11.2024 - 04.12.2024
Fleisch- und Wurstspezialitäten
Rinder–Bugblatt, zum Einlegen und Schmoren 1,43 €/100 g

Schweine-Filetspieße, mit Paprika, Speck und Zwiebeln 1,28 €/100 g

Gefüllter Rollbraten vom Schweinehals, 
mit Speck, Zwiebeln und Paprika-  Haltungsform 3 1,17 €/100 g

Qualivo Schweine-Kotelett,  
mit Knochen geschnitten - Haltungsform 3 0,99 €/100 g

SB  Schlemmerschinkle SB   

               kalt und warm ein Genuss 1,12 €/100 g

Qualivo Haussalami, am Stück oder geschnitten 1,78 €/100 g

Lyoner mit Kalbfleisch, am Stück oder geschnitten 1,15 €/100 g

Herzhafter Kosakensalat 1,26 €/100 g

IST IHRE HAUSNUMMER  
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend  
für rasche Hilfe durch den Arzt  
oder den Rettungsdienst sein!


